
Wahrnehmungstätigkeit der Verwertungsgesellschaften in den anderen εitglied-
staaten würde letztlich das gesamte bestehende wahrnehmungsrechtliche System
in Europa im Kern in Frage stellen. Solange daher eine europaweite Harmonisie-
rung des Wahrnehmungsrechts nicht stattgefunden hat, stellt die Dienstleistungs-
richtlinie somit kein taugliches εittel zur Erleichterung der Tätigkeit von Verwer-
tungsgesellschaften im europäischen Binnenmarkt dar531.

Fazit und Lösungsmöglichkeiten

Die Problematik der strikt territorialen Geltung des nationalen Wahrnehmungs-
rechts rückt angesichts der fortschreitenden grenzüberschreitenden Wahrneh-
mungstätigkeit im τnline-Bereich durch die neu gebildeten Zentrallizenzinitiati-
ven und infolge der durch die CISAC-Entscheidung der Kommission forcierten
Entwicklung zwangsläufig zunehmend in den Vordergrund. Die hierbei auftreten-
den, rechtlich bislang wenig diskutierten Fragestellungen der Vereinbarkeit des
nationalen Wahrnehmungsrechts mit europäischem Primär- und Sekundärrecht
sind auch in rechtspraktischer Hinsicht kaum zu lösen. Denn eine endgültige ge-
richtliche Klärung sämtlicher die grenzüberschreitende Wahrnehmungstätigkeit
von Verwertungsgesellschaften beschränkenden σormen ist in Anbetracht der
Vielzahl und Vielgestaltigkeit der europäischen Wahrnehmungsgesetze schlicht
als illusorisch zu bezeichnen. Eine umfassende Rechtssicherheit ist daher letztlich
nicht zu erreichen.

Angesichts dieser ungelösten rechtlichen Problematik besteht für die grenz-
überschreitend lizenzierenden Verwertungsgesellschaften daher bis auf weiteres
die Schwierigkeit, die divergierenden Wahrnehmungsbestimmungen im jeweiligen
Ausland einzuhalten. Da aber in der Praxis davon auszugehen ist, dass vor allem
die Wahrnehmungsbestimmungen des Sitzlandes der jeweiligen Verwertungsge-
sellschaft bzw. Zentrallizenzeinrichtung von der heimischen Aufsichtsbehörde
durchgesetzt werden, bestehen in der derzeitigen Situation echte Standortnachteile
für diejenigen Verwertungsgesellschaften, die in einem εitgliedstaat mit strenge-
ren Vorgaben ansässig sind532. Insgesamt ist es daher nicht sinnvoll, das Recht der
kollektiven Rechtewahrnehmung in Europa weiterhin auf nationaler Basis zu re-
geln. Das dringende Bedürfnis nach Einführung europaweiter wahrnehmungs-
rechtlicher εindeststandards sowie nach der Schaffung verlässlicher und einheit-
licher Kriterien zur Qualifizierung von Wahrnehmungsunternehmen (wie etwa der
CEδAS) als dem Wahrnehmungsrecht unterfallende Verwertungsgesellschaften

E.

531 Ebenso Matulionyte, JWIP 2ίίλ, 46ι, 4ικ.
532 Vgl. dazu insb. GEMA, Stellungnahme zum Schussbericht der Enquête-Kommission „Kul-

tur in Deutschland“ des Deutschen Bundestages, S. κ.
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ist zur konsequenten Umsetzung des in der Kommissions-Empfehlung
vom 1κ. τktober 2ίί5 formulierten δizenzmodells unabweisbar. In der derzeitigen
unübersichtlichen und nicht harmonisierten Rechtslandschaft macht vor allem die
Tatsache, dass die materiellrechtliche Wirksamkeit multiterritorialer Rechtever-
gabe durch das formelle Wahrnehmungsrecht nicht betroffen wird533, die grenz-
überschreitende δizenzvergabe durch Verwertungsgesellschaften und Zentralli-
zenzinitiativen wie der CEδAS in der Praxis überhaupt möglich. Erst wenn künftig
auftretende Konflikte zwischen εusiknutzern und ausländischen Wahrnehmungs-
unternehmen gerichtlich ausgefochten werden und dabei etwa die fehlende erfor-
derliche Gründungsgenehmigung der betreffenden Wahrnehmungsgesellschaft
und damit deren fehlende Aktivlegitimation534 gerügt wird, wird diese Problematik
offen zu Tage treten535. Gerade die Rechtsverfolgung und -verteidigung, die neben
der δizenzierungstätigkeit ebenfalls eine zentrale Aufgabe von Verwertungsge-
sellschaften darstellt, wird daher durch die derzeit bestehende unübersichtliche
Rechtslage gewaltig erschwert.

Die europaweite Harmonisierung des Wahrnehmungsrechts wird in Anbetracht
der letztjährigen Entwicklungen ausdrücklich von politischer Seite wie etwa vom
Europäischen Parlament536 und von der deutschen Bundesregierung53ι, von Ver-
wertungsgesellschaften53κ wie etwa der GEεA53λ und deren Dachorganisatio-
nen54ί sowie seitens der εusiknutzer541 gefordert. Im Schrifttum, das eine unions-

533 Vgl. oben § 1ι. A. I.
534 Vgl. etwa § 1 Abs. 3 UrhWG und § 2 Abs. 2 österreichisches VerwGesG.
535 Ein erstes Beispiel hierfür stellt der Rechtsstreit zwischen dem τnline-εusikvideo-Anbie-

ter myvideo und der CEδAS dar, in welchem myvideo ausdrücklich die fehlende Aktivle-
gitimation der CEδAS mangels erforderlicher Tätigkeitserlaubnis durch das DPεA gemäß
§§ 1 ff. UrhWG gerügt hat (vgl. δG εünchen ZUε 2ίίλ, ικκ ff. – myvideo)ν vgl. dazu auch
bereits oben § 1ι. A. I u. IX.

536 Vgl. Europäisches Parlament, Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Emp-
fehlung 2ίί5ήι3ιήEG der Kommission vom 1κ. τktober 2ίί5, vom 13.3.2ίίι, Ziff. 1.

53ι Vgl. Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, Stellungnahme zur Empfehlung
der Kommission vom 1κ. τktober 2ίί5, vom 3ί.ι.2ίίι, S. 3 und Bundesjustizministeri-
um, 2ίίλ - Europäisches Jahr der Kreativität und Innovation, Pressemitteilung vom
2λ.12.2ίίκ.

53κ In einer gemeinsamen Erklärung auf der internationalen εusikmesse εIDEε 2ί1ί for-
derten verschiedene europäische Verwertungsgesellschaften, nämlich AKε (Österreich),
Artisjus (Ungarn), AUεE (Österreich), KτDA (Dänemark), STEF (Island), STIε (Schwe-
den), Tτστ (σorwegen) und die GEεA, gemeinsam den Erlaß einheitlicher Regeln für
die kollektive Verwerwaltung von Urheberrechten in Europaν vgl. GEMA, Harmonisierung
des Wahrnehmungsrechts in Europa, Presseerklärung vom 25.1.2ί1ί, online abrufbar unter
(zuletzt abgerufen am 25.3.2ί1ί)μ httpμήήwww.gema.deήpresseήpressemitteilungenήpresse-
mitteilungήarchiveή2ί1ίήήbrowseή6ήselect_categoryή13ήςtx_ttnews[tt_news]=κκί&tx_tt-
news[backPid]=ι3&cHash=κ566κ55c4 d.

53λ Vgl. GEMA, Stellungnahme zum Schussbericht der Enquête-Kommission „Kultur in
Deutschland“ des Deutschen Bundestages, S. κν ebenso Heker, Vorstandsvorsitzender der
GEεA, anlässlich der εitgliederversammlung der GEεA am 24.6.2ίίλ, vgl. Musikwo-
che, Heker fordert "neue Spielregeln" und eine europäische Richtlinie, εeldung vom
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weite Regelung ebenfalls dringend befürwortet542, wird dabei der Erlass einer
Richtlinie (Art. 2κκ Abs. 3 AEUV) überwiegend als das vorzugswürdige rechtliche
Instrument angesehen, da diese eher als die unmittelbar geltende Verordnung
(Art. 2κκ Abs. 2 AEUV) das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu wahren vermag und
dabei auf bereits bestehende Wahrnehmungsgesetze besser Rücksicht genommen
werden kann543. Eine nicht-verbindliche Regelung etwa durch eine weitere Emp-
fehlung (Art. 2κκ Abs. 5 AEUV) allein durch die Kommission ist hingegen abzu-
lehnenν dies gebietet bereits das Prinzip der Förderung des demokratischen Pro-
zesses durch Einbeziehung des Europäischen Parlaments und des Rats544. Hatte
Kommissionspräsident Barroso noch im Dezember 2ίίι einen kurzfristigen Erlass
verbindlicher Regelungen ausgeschlossen545, ist eine gesetzgeberische Initiative
der Kommission durchaus in naher Zukunft zu erwarten, nachdem die ehemalige
Wettbewerbskommissarin Kroes bereits im εai 2ίίλ eine schnelle δösung bei der
grenzüberschreitenden δizenzierung eingefordert hatte546. In diese Richtung weist

24.6.2ίίλ. In einer gemeinsamen Erklärung auf der internationalen εusikmesse εIDEε
2ί1ί forderten verschiedene europäische Verwertungsgesellschaften, nämlich AKε (Ös-
terreich), Artisjus (Ungarn), AUεE (Österreich), KτDA (Dänemark), STEF (Island),
STIε (Schweden), Tτστ (σorwegen) und die GEεA, gemeinsam den Erlaß einheitlicher
Regeln für die kollektive Verwerwaltung von Urheberrechten in Europaν vgl. GEMA, Har-
monisierung des Wahrnehmungsrechts in Europa, Presseerklärung vom 25.1.2ί1ί, online
abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 25.3.2ί1ί)μ httpμήήwww.gema.deήpresseήpressemittei-
lungenήpressemitteilungήarchiveή2ί1ίήήbrowseή6ήselect_categoryή13ήςtx_tt-
news[tt_news]=κκί&tx_ttnews[backPid]=ι3&cHash=κ566κ55c4 d.

54ί Vgl. CISAC, Creative Content online in the Single εarket, Stellungnahme vom 1λ.2.2ίίκ,
S. 6 f., online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 23.λ.2ίίλ)μ httpμήήec.europa.euήavpolicyή
docsήother_actionsήcol_2ίίκήngoήcisac_contr_en.pdfν ebenso Association of European
Performers’ Organisations (AEPτ-ARTIS), Submission to the Consultation on Creative
Content τnline PolicyήRegulatory Issues, Februar 2ίίκ, S. κ f., online abrufbar unter (zu-
letzt abgerufen am 23.λ.2ίίλ)μ httpμήήec.europa.euήavpolicyήdocsήother_actionsήcol_2ίίκή
ngoήaa_en.pdf.

541 Vgl. VPRT, Anmerkungen zur εitteilung der Kommission über kreative τnline-Inhalte im
Binnenmarkt, S. 11ν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 23.λ.2ίίλ)μ httpμήήec.euro-
pa.euήavpolicyήdocsήother_actionsήcol_2ίίκήngoήvprt_de.pdfν vgl. ebenso die Einschät-
zung des εobilfunkunternehmens τ2, inμ Kremp, Popkommμ Albträume europäischer Ver-
wertungsgesellschaften, heise online vom λ.1ί.2ίίκν online abrufbar (zuletzt abgerufen am
1ί.ι.2ίίλ)μ httpμήήwww.heise.deήnewstickerήmeldungή11ι111.

542 Vgl. etwa Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht,
GRUR Int. 2ίί6, 222, 225ν Heine/Eisenberg, GRUR Int. 2ίίλ, 2ιι, 2κ3ν Gerlach, inμ
Wandtke/Bullinger, UrhG, § 1 UrhWG, Rn. 3ν Guibault/Gompel, inμ Gervais (Hrsg.),
S. 14ιν Drexl, inμ Hilty/Geiger (Hrsg.), S. 36λ, 3λ4ν Hilty, inμ Leistner (Hrsg.), S. 154 ff.ν
Metzger, GRUR Int. 2ί1ί, 6κι, 6κλ.

543 Vgl. Matulionyte, JWIP 2ίίλ, 46ι, 4ιλ m.w.σ. Hingegen für eine Verordnung Hilty, inμ
Leistner (Hrsg.), S. 161.

544 Vgl. Europäisches Parlament, Entschließung zu der Empfehlung 2ίί5ήι3ιήEG der Kom-
mission vom 1κ. τktober 2ίί5, vom 13.3.2ίίι, lit. A., B. u. C.

545 Vgl. Luypaert, Barroso rules out quick decision on online music market, euobserver.com,
Artikel vom λ.12.2ίίιν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 2ι.6.2ίίλ)μ httpμήήeu-
observer.comήλή253ί2ήςrk=1.

546 Vgl. Musikwoche, EU drängt in δizenzfragen auf Eile, εeldung vom 2ι.5.2ίίλ.
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schließlich auch die am 23. April 2ί1ί von der GD Binnenmarkt organisierte öf-
fentliche Anhörung zum Thema der kollektiven Wahrnehmung von Urheberrech-
ten und verwandten Schutzrechten in der EU54ι.

Was den Inhalt und Umfang der Angleichung des Wahrnehmungsrechts auf
europäischer Ebene anbelangt, kann weitgehend auf die Vorgaben der Europä-
ischen Kommission in ihrer εitteilung über die Wahrnehmung von Urheberrechten
und verwandten Schutzrechten im Binnenmarkt vom 16. April 2ίί454κ und auf die
Forderungen des Europäischen Parlaments in seiner Entschließung
vom 13. εärz 2ίίι54λ rekurriert werden. Insgesamt sollte die Harmonisierung ein
möglichst hohes εaß an Einheitlichkeit aller wesentlichen Elemente kollektiver
Rechtewahrnehmung – d.h. Gründungskontrolle, laufende behördliche Aufsichts-
tätigkeit, zwingende Vorgaben im Innen- und Außenverhältnis zu den Rechtsin-
habern bzw. εusiknutzern – beinhalten55ίμ Zunächst sollte eine Genehmigungs-
pflicht, die unter vergleichbaren Voraussetzungen erteilt wird und damit ein εin-
destmaß an Zuverlässigkeit zum Schutz sowohl der Rechtsinhaber als auch der
σutzer bietet, europaweiter Standard werden551ν von der Gewährung gesetzlicher
εonopolstellungen zugunsten von Verwertungsgesellschaften ist jedoch Abstand
zu nehmen552. Ebenso sind zwingende σiederlassungserfordernisse im Inland ab-
zuschaffen553. Auch die Rechtsform der Verwertungsgesellschaften sollte grund-
sätzlich frei gewählt werden könnenν jedenfalls darf ein gesetzlicher Typenzwang
nicht dazu führen, dass ausländischen Verwertungsgesellschaften mit einem an-
deren rechtlichen Status die Genehmigung oder die materiellrechtliche und pro-
zessuale Geltendmachung ihrer Rechte im Inland verweigert wird554. Ferner sollte
auch die laufende Kontrolle durch staatliche Aufsichtsbehörden europaweit ein-
heitlich festgelegt werden555. Im Innenverhältnis der Verwertungsgesellschaften
zu den Rechtsinhabern sollten ebenso übereinstimmende Regeln eingeführt wer-

54ι Europäische Kommission, Öffentliche Anhörung zum Themaμ Kollektive Wahrnehmung
der Urheberrechte und der verwandten Schutzrechte in der EU vom 23.4.2ί1ί, online ab-
rufbar unter (zuletzt abgerufen am 1.5.2ί1ί)μ httpμήήec.europa.euήinternal_marketήcopy-
rightήmanagementήmanagement_de.htm. Vgl. dazu bereits oben § κ. C.

54κ Vgl. Europäische Kommission, εitteilung über die Wahrnehmung von Urheberrechten und
verwandten Schutzrechten im Binnenmarkt vom 16.4.2ίί4, Ziff. 3.5 ff. Dazu allgemein
bereits oben § 6. B.

54λ Vgl. Europäisches Parlament, Entschließung zu der Empfehlung 2ίί5ήι3ιήEG der Kom-
mission vom 1κ. τktober 2ίί5, vom 13.3.2ίίι, Ziff. 6. Dazu allgemein bereits oben
§ 6. D. III.

55ί Vgl. zum Umfang der Harmonisierung des Wahrnehmungsrechts auch Reinbothe,
ZUε 2ίί3, 2ι, 32 f.ν Dietz, IIC 2ίί4, κίλ, κ1κ f.

551 Ebenso Drexl, inμ Hilty/Geiger (Hrsg.), S. 36λ, 3λ4.
552 Vgl. zur Europarechtswidrigkeit gesetzlicher εonopolstellungen von Verwertungsgesell-

schaften bereits oben § 1κ. C. III.1.
553 Vgl. zur Europarechtswidrigkeit von σiederlassungserfordernissen bereits oben

§ 1κ. C. III. 2.
554 Vgl. zur Europarechtswidrigkeit von Rechtsformerfordernissen bereits oben § 1κ. C. III. 3.
555 Vgl. dazu Kommissionsmitteilung vom 16.4.2ίί4, Ziff. 3.5.4.
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den, insbesondere im Hinblick auf die freie Wahl der Gesellschaft einschließlich
angemessener εitgliedschaftslaufzeiten, die Befugnis zur inhaltlichen und terri-
torialen Begrenzung der Rechtseinräumung sowie die εöglichkeit der individuel-
len Rechtewahrnehmung, ferner im Hinblick auf die Transparenz und Rechen-
schaftspflicht sowie auf den ausgewogenen Einfluss der verschiedenen Rechtsin-
haber (Urheber und Verlage) auf die Verwaltung der Verwertungsgesellschaf-
ten556. Schließlich sollten auch die Regeln im Außenverhältnis zu den σutzern
angeglichen werden. Europaweit einheitlich kodifiziert sollten dabei insbesondere
der Abschlusszwang, die Verpflichtung der Verwertungsgesellschaften zur Auf-
stellung und Veröffentlichung angemessener Tarife und die εöglichkeit der Ein-
leitung wirksamer Schieds- und Schlichtungsverfahren bei Tarif- und sonstigen
Streitigkeiten55ι.

Allerdings darf nicht übersehen werden, dass auch eine europaweite Harmoni-
sierung die im Zusammenhang mit dem Territorialitätsprinzip des Wahrnehmungs-
rechts stehende Problematik im Kern nicht löst und Verwertungsgesellschaften
weiterhin den Vorgaben einer Vielzahl von – wenn auch angeglichenen – natio-
nalen Wahrnehmungsrechtsordnungen genügen müssen, wenn sie europaweit tätig
werden wollen. Insbesondere besteht weiterhin die praktische σotwendigkeit, se-
parate Tätigkeitsgenehmigungen in allen Zielländern einzuholen. Denn bei An-
wendung der Kriterien, die der EuGH in seiner van Wesemael-Entscheidung auf-
gestellt hat, ist auch nach einer Harmonisierung des Wahrnehmungsrechts nicht
von einer Entbehrlichkeit erneuter Gründungskontrollen im Ausland auszugehen,
solange die jeweilige nationale behördliche Aufsichtstätigkeit wie bisher territorial
beschränkt ist55κ. Zur Überwindung dieser aus der kumulativen Anwendung meh-
rerer Wahrnehmungsgesetze resultierenden Hindernisse stehen grundsätzlich zwei
δösungsalternativen zur Wahlμ

Eine denkbare εöglichkeit wäre die Kodifizierung des Herkunftslandprinzips
im Zuge der Harmonisierung des Wahrnehmungsrechts55λ. Danach wäre aus-
schließlich das Wahrnehmungsrecht des Herkunftslandes der betreffenden Ver-
wertungsgesellschaft für deren gesamte europaweite Wahrnehmungstätigkeit maß-
geblich. Damit würde die parallele Anwendbarkeit verschiedener Wahrnehmungs-
rechtssysteme vermiedenν insbesondere würde auch der Zwang zur Einholung zu-
sätzlicher Genehmigungen im Ausland entfallen. Freilich müsste als wesentliches
Element der effektiven Umsetzung des Herkunftslandprinzips gesichert sein, dass

556 Vgl. dazu auch Kommissionsmitteilung vom 16.4.2ίί4, Ziff. 3.5.3ν Entschließung des
Europäischen Parlaments vom 13.3.2ίίι, Ziff. 6.

55ι Vgl. dazu Kommissionsmitteilung vom 16.4.2ίί4, Ziff. 3.5.2ν Entschließung des Europä-
ischen Parlaments vom 13.3.2ίίι, a.a.τ.

55κ Vgl. dazu oben § 1κ. C. III. 3.
55λ Dahingehend Matulionyte, JWIP 2ίίλ, 46ι, 4κ3 f.
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sich die Aufsichtstätigkeit der Herkunftslandbehörde – anders als bisher – auch auf
das gesamte EU-Ausland erstreckt.

Wie die heftigen Diskussionen bei der Schaffung der Dienstleistungsrichtlinie
gezeigt haben56ί, wird das Herkunftslandprinzip jedoch überwiegend als proble-
matisch angesehen. Zum einen besteht die Gefahr, dass die Aufsichtsbehörde des
Herkunftslands ihre Kontrolltätigkeit im Ausland nicht oder nicht wirksam ausüben
wird561. Zudem kann das Herkunftslandprinzip zu unterschiedlichen Verhaltens-
regeln für Gesellschaften auf demselben εarkt, mithin zu einer Verletzung der par
conditio concurrentium führen562. Dies kann insbesondere bei Tariffragen relevant
werdenμ Da bei konsequenter Umsetzung des Herkunftslandprinzips die gesetzlich
vorgesehenen Schiedsverfahren im Herkunftsland einer Verwertungsgesellschaft
zur Ermittlung der angemessenen Tarifhöhe nicht nur in Bezug auf dieses Terri-
torium, sondern auch auf sämtliche ausländischen Staaten anzuwenden wären, wä-
re nicht auszuschließen, dass in demselben εitgliedstaat für verschiedene auslän-
dische Verwertungsgesellschaften – theoretisch bis zu 2ι – unterschiedliche Tarife
zur Anwendung kämen. Um einheitliche, für sämtliche Verwertungsgesellschaften
geltende Bestimmungslandtarife zu sichern, müsste insoweit wieder auf den her-
kömmlichen Territorialitätsgrundsatz rekurriert werden. Im Übrigen kann es auch
bei europaweit angeglichenen Wahrnehmungsgesetzen durchaus auch weiterhin zu
unterschiedlichen Ausgestaltungen der regulatorischen Kontrolle von Verwer-
tungsgesellschaften, etwa durch unterschiedlich strenge Umsetzungen der Richt-
linie durch die εitgliedstaaten, durch divergierende Gesetzesauslegungen oder
durch voneinander abweichende Entscheidungen der jeweiligen staatlichen Auf-
sichtsbehörden563, kommen. Die damit verbundene Gefahr der σivellierung euro-
päischer Wahrnehmungsstandards auf dem niedrigsten δevel564 ist allenfalls durch
ein äußerst hohes εaß an Harmonisierung zu minimieren.

Eine echte Alternative wäre daher eine zentral gesteuerte europaweite Regulie-
rung der Verwertungsgesellschaften durch eine einzige (neu zu gründende) Be-
hörde565μ So könnten durch eine zentrale Tätigkeitsgenehmigung für den gesamten
EU-Raum weitere Gründungskontrollen in anderen εitgliedstaaten vermieden
werden. Gleichzeitig wäre der Gefahr unterschiedlicher Gesetzesauslegungen und

56ί Vgl. dazu Hatje, σJW 2ίίι, 235ι, 235ι.
561 Vgl. Ohly, GRUR Int. 2ίί1, κλλ, λί6ν Ahrens, CR 2ίίί, κ35, κ3ιν Henning-Bodewig,

GRUR Int. 1λλλ, 233, 23λ.
562 Vgl. Ohly, a.a.τ.ν Mankowski, GRUR Int. 1λλλ, λίλ, λ15.
563 Beispielsweise im Rahmen der behördlichen Einstufung von Zentrallizenzunternehmen als

Verwertungsgesellschaft im Sinne der jeweiligen Wahrnehmungsgesetze.
564 Vgl. Hoeren, εεR 1λλλ, 1λ2, 1λ4ν Bodewig, GRUR Int. 2ίίί, 4ι5, 4κ2ν FezerήKoos,

IPrax 2ίίί, 34λ, 354ν Ohly, a.a.τ.
565 In diese Richtung auch Hilty, inμ Leistner (Hrsg.), 156 f., mit dem Hinweis, dass eine zen-

trale, auf europäischer Ebene anzusiedelnde „τberaufsicht“ nicht dezentrale Strukturen,
insbesondere die Kontrolle europäischer Vorgaben durch nationale Behörden, ausschließe.
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divergierender Aufsichtsentscheidungen vorgebeugt und damit eine europaweite
Rechtssicherheit beispielsweise bei der behördlichen Qualifizierung eines Wahr-
nehmungsunternehmens wie der CEδAS als Verwertungsgesellschaft im Rechts-
sinne erreicht. Ebenso erscheint eine laufende aufsichtsrechtliche Kontrolle von
zentraler Stelle am ehesten geeignet, den Problemen der grenzüberschreitenden,
paneuropäischen Wahrnehmungstätigkeit Herr zu werden. Insbesondere würde die
Durchführung von Schiedsverfahren in Tarifstreitigkeiten durch eine zentrale Stel-
le die Schaffung gleicher Tarife und damit die anvisierte Einführung eines euro-
paweiten Einheitstarifs erheblich erleichtern. Weitere Risiken bei Umsetzung des
Herkunftslandprinzips, namentlich das Bestehen unterschiedlicher Verhaltensre-
geln für Verwertungsgesellschaften auf demselben εarkt, wie beispielsweise die
Gefahr der Geltung unterschiedlich hoher Tarife im selben εitgliedstaat, würden
im Fall einer zentralen Aufsichtstätigkeit vermieden. Idealerweise wäre eine solche
europaweite Aufsichtstätigkeit nicht nur auf den Bereich der grenzüberschreiten-
den Rechtelizenzierung, sondern auf die gesamte Wahrnehmungstätigkeit der
europäischen Verwertungsgesellschaften zu erstrecken. So könnten Konflikte zwi-
schen den Verwertungsgesellschaften durch eine einzige übergeordnete Behörde
schneller und effektiver gelöst werden. Auch könnten dadurch europarechtliche
Regelungen im Hinblick auf die Ausgestaltung der Gegenseitigkeitsverträge ge-
schaffen werden. Ferner wäre eine europaweit gleichmäßige Kontrolle aller
europäischen Verwertungsgesellschaften gewährleistet. Waren die Kontrollmaß-
nahmen auf europäischer Ebene bislang stets punktuell auf wettbewerbsrechtliche
Entscheidungen der Europäischen Kommission beschränkt, könnte eine zentrale
europäische Behörde durch eine – freilich nicht überregulierte – wahrnehmungs-
rechtliche Aufsichtstätigkeit somit eine effiziente laufende Kontrolle der Verwer-
tungsgesellschaften für das gesamte europäische Gebiet gewährleisten. σach alle-
dem scheint daher eine solche zentrale europaweite Kontrolle von Verwertungs-
gesellschaften am besten geeignet zu sein, die derzeit bestehenden wahrnehmungs-
rechtlichen Hindernisse im Bereich der grenzüberschreitenden kollektiven Wahr-
nehmungstätigkeit zu überwinden.
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